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4.4 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Anrechnung eines hypotheti-
schen Erwerbseinkommens der Ehefrau des Einsprechers tutzt auf die vorstehen-
den Ausfiihrungen gerechtfertigt und nicht zu beanstanden ist.

4.5 Es bleibt zu erwadhnen, dass es dem Einsprecher sowie seiner Ehefrau frei steht, aktu-
elle Belege einzureichen, aus welchen ersichtlich ist, dass sie sich erfolglos um Arbeit
bemiiht haben (mindestens vier bis acht schriftliche Absageschrieben von Arbeitge-
bern pro Monat). Die Einsprachegegnerin kdnnte dann allenfalls die Anrechnung des
hypothetischen Erwerbseinkommens des Einsprechers sowie dasjenige seiner Ehefrau

erneut ﬁberpl’ﬁfen-m_ Dagegen sage ich: "Gib dem Fascho-Staat und seinen Schreibtisch-
tatern keine Chance!"

5. Im Ubrigen macht der Einsprecher eine sofortige Wiederherstellung der aufschieben-
den Wirkung geltend.

Art. 54 Abs. 1 lit. ¢ ATSG statuiert, dass Verfiigungen und Einspracheentscheide voll-
streckbar sind, wenn einer Einsprache oder Beschwerde die aufschiebende Wirkung
- entzogen wird. Die Rechtsmittelinstanz kann zudem die einem Rechtsmittel zukom-
Eine blanke mende aufschiebende Wirkung nachtriglich wieder entziehen (Kieser, ATSG-
Behordenlige! |  Kommentar, 2. Auflage, Art. 56 N 27).

Was ist mit den N

nicht ausbe- Vorliegend bringt der Einsprecher weder bezuglich des Entzuges der aufschiebenden
sahlten Er Wirkung noch beziiglich der sofortigen Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-
1'760.-7 ' kung substantiierte Einwdnde vor. Aus diesem Grund kann das Vorbringen des Ein-

sprechers nicht gehort werden. &|LUge Gber Luge! |

6. Der Einsprecher verlangt eine Erlauterung der Sparguthaben-Zinsen von CHF 0.20. Es
i0. handelt sich dabei um den Habenzins des Postkontos 60-4619-5 des Einsprechers
(vgl. Zinsabschluss 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009, welcher der Einsprecher
am 9. April 2010 der Einsprecherin zugestellt hat).

Di? Argumen-|7_  Seitens des Einsprechers wird zudem vorgebracht, dass ihm seit Dezember 2010 kei-
tation der ne monatlichen Diatkosten von CHF 175.00 mehr ausbezahit werden.

unnoétigen,

. Die Ausgleichskasse Schwyz wird lber die Vergitung der Krankheitskosten separat
aber mit viel ! : |
Steuergeld befinden und eine entsprechende Verfiigung dem Einsprecher zustelien

<—WANN? In 2 Jahren?

finanzierten

teuren AKSZ-|8.  Zusammenfassen stzuhalten, einerseits sich die Riickforderungsverfiigung und
Rechts- die Verrechnung als rechtmassi eist und siedeshalb nicht zu beanstanden ist so-
verdreherin wie dass die Anrechnung eines hypothetischeri Erwerbseinkommens der Ehefrau des

Einsprechers in der Hohe von CHF 49'392.00 nicht zu beanstanden ist.

Hier ist anzumerken, dass die korrupte Ausgleichskasse Schwyz die Zahlung der hochstrichterlich
zugesprochenen Diatkosten ab Dezember 2010 vollig willktrlich eingestellt hat. Dies OHNE Verfligung
und OHNE Rechtsmittel! Wohl in der einféaltigen Annahme, der (ehemalige) EL-Bezliger "vergesse" die
Diatkostenauszahlung! Der Schweizer Einheitsmedienbrei informiert Sie als Burger nicht Uber solche
haarstraubenden behoérdlichen Machenschaften, obwohl dies DRINGEND notig ware!

Die Lehre aus obigem korrupten Entscheid der Ausgleichskasse Schwyz?

NIEMAND IST GEZWUNGEN, EINER SICH IN GRUNDZUGEN FASCHISTISCH
(= autoritar und totalitar) VERHALTENDEN BUROKRATIE ZU UNTERWERFEN!
Es ist Burgerpflicht, den Kampf gegen korrupte und mafiose Behotrden zu fiihren!
URS BEELER
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Beschriftung
...so argumentierte die korrupte Behörde.

ursbeeler
Beschriftung
Dagegen sage ich: "Gib dem Fascho-Staat und seinen Schreibtisch-tätern keine Chance!"

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Eine blanke Behördenlüge!
Was ist mit den nicht ausbe-zahlten Fr. 1'760.--?
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Textfeld
Die Lehre aus obigem korrupten Entscheid der Ausgleichskasse Schwyz?

NIEMAND IST GEZWUNGEN, EINER SICH IN GRUNDZÜGEN FASCHISTISCH 
(= autoritär und totalitär) VERHALTENDEN BÜROKRATIE ZU UNTERWERFEN!
Es ist Bürgerpflicht, den Kampf gegen korrupte und mafiose Behörden zu führen!
URS BEELER 
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Beschriftung
Lüge über Lüge!
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Textfeld
i.O.
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Beschriftung
Hier ist anzumerken, dass die korrupte Ausgleichskasse Schwyz die Zahlung der höchstrichterlich zugesprochenen Diätkosten ab Dezember 2010 völlig willkürlich eingestellt hat. Dies OHNE Verfügung und OHNE Rechtsmittel! Wohl in der einfältigen Annahme, der (ehemalige) EL-Bezüger "vergesse" die Diätkostenauszahlung! Der Schweizer Einheitsmedienbrei informiert Sie als Bürger nicht über solche haarsträubenden behördlichen Machenschaften, obwohl dies DRINGEND nötig wäre!

ursbeeler
Beschriftung
WANN? In 2 Jahren?

ursbeeler
Beschriftung
Die Argumen-
tation der unnötigen, aber mit viel Steuergeld finanzierten teuren AKSZ- Rechts-verdreherin.
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erkannt:

1. Die Einsprache vom 2. Dezember 2010 wird abgewiesen.

2. Das Verfahren ist kostenlos.

3. Gegen diesen Einspracheentscheid kann innert 30 Tagen seit der Er6ffnung an das
Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Postfach 2266, 6431 Schwyz, schriftlich Be-
schwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss eine gedréangte Darstellung des
Sachverhaltes, ein Rechtsbegehren und eine kurze Begriindung enthalten. Die
Rechtsmittelfrist steht vom 15. Juli bis und mit dem 15. August still (Art. 38 Abs. 4

ATSGIN |Eine fur einmal korrekte Belehrung - mit der Hoffnung, dass der
Beschwerdeflihrer die Frist nach dem 15. August verpasst?

4. Zustellung an den Einsprecher (1/R); Ausgleichskasse Schwyz, Postfach 53, 6431
Schwyz.

Kommentar dazu:
Da lebe ich lieber bescheiden und Ausgleichskasse Schwyz
ehrlich als IV-Rentner/Sozialhilfe- cht

empfanger als mich fur teuren Lohn ﬂ r
der Liuge zu verkaufen! 2

ttlna Blattler, Rechtsanwaéltin
Urs Beeler

Versand: 22. Juni 2011

Mit solchen behdrdlichen (korrupten) Leerlaufen sorgen Behdorden fir "Vollbe-
schaftigung”.

Kein Thema fur die dimmste aller angepassten Schweizer Zeitungen, den
"Blick".

Statt solche Behordenwillkiir zum Thema zu machen, welche den Staat (vollig
unnotig!) Millionen kostet, werden unsinnige ("medienwirksame") journalistische
Hetzjagden auf IV- und EL-Beziiger, Bedurftige etc. veranstaltet. Warum? Diese
kénnen sich nicht wehren!

Dass Michael Ringier mit Billig- und Dummjournalismus Millionen verdient, run-
det das Bild umfassender Absurditat noch ab.



ursbeeler
Textfeld
Mit solchen behördlichen (korrupten) Leerläufen sorgen Behörden für "Vollbe-schäftigung".

Kein Thema für die dümmste aller angepassten Schweizer Zeitungen, den "Blick". 
Statt solche Behördenwillkür zum Thema zu machen, welche den Staat (völlig unnötig!) Millionen kostet, werden unsinnige ("medienwirksame") journalistische Hetzjagden auf IV- und EL-Bezüger, Bedürftige etc. veranstaltet. Warum? Diese können sich nicht wehren! 
Dass Michael Ringier mit Billig- und Dummjournalismus Millionen verdient, run-det das Bild umfassender Absurdität noch ab. 
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Eine für einmal korrekte Belehrung - mit der Hoffnung, dass der Beschwerdeführer die Frist nach dem 15. August verpasst?

ursbeeler
Beschriftung
Kommentar dazu:
Da lebe ich lieber bescheiden und ehrlich als IV-Rentner/Sozialhilfe-empfänger als mich für teuren Lohn 
der Lüge zu verkaufen!
Urs Beeler




